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 Veröffentlicht am 28.04.1993

Norm

GmbHG §39 Abs3

Rechtssatz

Kommt es zu einem divergierenden Abstimmungsergebnis zwischen dem persönlich anwesenden und abstimmenden

Vollmachtgeber und dem Vollmachtnehmer, so bedeutet dies der Gesellschaft gegenüber jedenfalls einen Widerruf

der erteilten Vollmacht.
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